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DAS SICHERHEITSSYSTEM DER
VEREINIGTEN NATIONEN
UND DIE SCHWEIZERISCHE NEUTRALITAT

VON P. GUGGENHEIM

(Fortsetzung und Schluf)

IV. NEUTRALITAT UND DAS SICHERHEITSSYSTEM
DER VEREINIGTEN NATIONEN

1. Der Zustindigkeitsbereich des Sicherbeitssystems.

Die Erfahrungen des Volkerbundes wiesen den Verfassern des neu
geschaffenen Sanktionsrechts im Rahmen der Satzung der Vereinigten
Nationen den Weg. Man wollte das Sicherheitssystem stirker zen-
tralisieren, die wesentlichen Entscheidungen iiber den Vollzug der
Zwangsvollstreckungsmafinahmen daher nicht den Einzelstaaten tiber-
lassen und auch keinen Zweifel hinsichtlich der Interpretation der
Zustandigkeitsbestimmungen zulassen. Daher ist die Meinung vor-
herrschend, dafl die Sanktionen — sowoh! die nichtmilitarischen wie
die militdrischen — vom Sicherheitsrat, und nur von ithm anzuordnen
sind und daf} sie fiir die Mitgliedstaaten verbindlich erscheinen®.

Der Bereich der personellen und daher auch der sachlichen Zu-
stindigkeit, in deren Rahmen militdrische und nichtmilitdrische
Zwangsvollstreckungsmafinahmen angeordnet werden konnen, ist
aber so eingeengt, dafl man sich frigt, unter welchen Bedingungen sie
iberhaupt Anwendung finden. Die Kompetenz des Sicherheitsrates
unterliegt nimlich mindestens einer dreifachen Beschrinkung, die im
Ergebnis zu einer weitgechenden Neutralisierung der gesamten Insti-
tution fithrt und daher viele Einwinde von selbst zum Verstummen
bringt, die mit der Frage der Vereinbarkeit der schweizerischen Neu-
tralitdt und der Sicherheitsorganisationen aufgetaucht sind.

a) In erster Linie bedarf es der Zustimmung von sieben Mitgliedern

15 Trotz der in dieser Beziehung alles andere als eindeutigen franzésischen
Fassung.
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des Sicherheitsrates, worunter sich die finf mit dem Vetorecht aus-
gestatteten Weltmichte befinden. (Vgl. Art. 27, Abs. 3.) Die Sank-
tionsmafinahmen koénnen daher niemals gegen den Einspruch jeder
einzelnen der fiinf Weltmiachte erfolgen. Dadurch sind die groflen
Machtkampfe, insofern sich das gegenwirtige politische Gleichgewicht
unter den Michten nicht grundlegend verindert, von der Durchfiih-
rung der Vollstreckung im Rahmen der neuen Organisation ausge-
schlossen. Diese Regelung wirkt sich fiir die formale Moglichkeit der
Aufrechterhaltung der Neutralitit in den groffen Weltkonflikten
glinstig aus'’.

b) Bis auf weiteres konnen keine Sanktionsmafinahmen gegen einen
im zweiten Weltkrieg unterlegenen Staat ergriffen werden, soweit
ein kausaler Zusammenhang mit jener weltpolitischen Auseinander-
setzung vorhanden ist (Art. 107).

¢) Die inneren Angelegenheiten sind in viel grundsitzlicherer Weise
gemafl Art. 2, Nr.7, der Charta von einem moglichen Eingriff der
Weltorganisation ausgenommen, als dies fir den Volkerbund auf
Grund von Art. 15, Abs. 8, des Paktes der Fall gewesen ist'". Aller-
dings besteht eine kleine Interventionstiire wohl fiir humanitdre
Aktionen.

Trotz der Zentralisierung der Entscheidung iiber die Durchfiih-
rung der Sanktionen ist das System von San Franzisko infolge
seines beschriankten Kompetenzkreises somit viel weniger neutralitits-
feindlich als dasjenige, welches der urspriinglichen Absicht der Ver-
fasser des Volkerbundspaktes entsprach. Die Satzung der Vereinigten
Nationen gibt denn auch ganz folgerichtig dem Sicherheitsrat ein
weltgehendes freies Ermessen, von den von ithm angeordneten Maf3-
nahmen einzelne Staaten ganz oder teilweise zu befreien (Art. 48,
Abs. 1). Es ist allerdings nicht klar, ob diese Nichtteilnahme nur fiir
den Einzelfall zugestanden werden kann oder ob generelle Ausnah-
men zuldssig erscheinen. Ware das letztere moglich, so konnte der
Sicherheitsrat einem Staat, der sich in besonders gefihrdeter Lage
befindet, fiir bestimmte, eventuell sich ergebende Situationen einen
weitgehenden Neutralitdtsstatus zugestehen.

16 Vgl. des niheren P. Guggenheim, Der Kampf um die Vorherrschaft in
der internationalen Organisation und die Aufrechterhaltung der Neu-
tralitit, Neue Schweizer Rundschau, Juli 1945, S. 156 ff.

17 Vgl. den amtlichen britischen Kommentar: A Commentary on the
Charta of the United Nations, London 1945, S. 6: «The exemption is
wider than in the Covenant of the League of Nations and was sub-
jected to considerable cirticism, but it received strong support from
many delegations, in particular the Australian, and was eventually
accepted by a large majority.»
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2. Die nicht-sicherbeitsratsfabigen Mitglieder
der Vereinigten Nationen und das Sanktionssystem.

Gegeniiber diesen Feststellungen, welche die Grenzen der Macht-
befugnisse des Sicherheitsrates aufzuzeichnen versuchen, kann nur ein-
gewendet werden, daf}, wenn die Voraussetzungen fiir eine Sanktions-
aktion ausnahmsweise gegeben sind und keine grundsitzliche Be-
freiung eines Staates von thnen stattgefunden hat, die Stellung der
nicht im Sicherheitsrat vertretenen Michte eine viel unglinstigere sei
als im Rahmen des Volkerbundspaktes. Die Satzung hat ndmlich ein
Zweiklassensystem geschaffen. Dieses wirkt sich in der Weise aus, dafd
die mittleren und kleinen Mitgliedstaaten im Rahmen des Zwangs-
vollstreckungsrechtes den Entscheidungen des Sicherheitsrates unter-
worfen sind, wihrend die Grofimichte, die permanenten Mitglieder
des Sicherheitsrates, infolge ihres Vetorechtes, nicht nur zu eigenen
Lasten, sondern ganz allgemein die Durchfithrung der Sanktionen
verhindern konnen. Das Zweiklassensystem ist eine revolutiondre
Neuerung im organisatorischen Bereich des Volkerrechts.

Zum erstenmal wird der Grundsatz der materiellen Gleichheit der
Staaten, der prinzipielle, formelle Anspruch der Staaten auf Gleich-
berechtigung im Zwangsvollstreckungsrecht durchbrochen. Ob die
mittleren und kleinen Staaten in der Lage sind, diese Ungleichheit
letzten Endes zu akzeptieren, das heiflt trotz dieses schweren Mangels
der neuen Staatenorganisation beizutreten, hdngt m. E. davon ab,
welche praktischen Auswirkungen die vorgenommene Diskrimination
hat.

Fiir die Beantwortung dieser Frage diirften die folgenden Betrach-
tungen wegleitend sein: Trotz der theoretischen Diskrimination zwi-
schen Grofimichten und Kleinstaaten ist der praktische Unterschied
in bezug auf die Voraussetzungen, unter denen die Sanktionen durch-
gefiihrt werden miissen, zwischen der alten und der neuen Organi-
sation nicht sehr bedeutungsvoll. Einer Empfehlung des Volkerbunds-
rates oder eines anderen Organes des Genfer Staatenverbandes, wel-
ches sich auf den Vollzug von kollektiven Zwangsvollstreckungs-
mafinahmen bezog, kam nimlich zwangsldufig mindestens die gleiche
politische Stirke zu wie dem Entscheid des Sicherheitsrates, dem alle
in ithm vertretenen Grofimichte beistimmen miissen. In beiden Fillen
sorgt die starke Hierarchisierung der Staatengemeinschaft dafiir, dafl
die Beschliisse bzw. Empfehlungen, die mit Zustimmung der Welt-
michte zustande kommen und die den Beifall der 6ffentlichen Welt-
meinung erlangen, seitens der mittleren und kleinen Staaten wider-
spruchslos ausgefithrt werden.
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Die Gefahr eines Mif3brauches dieser Kollektivhegemonie der Welt-
machte 1st aber angesichts ihrer divergierenden Interessen nicht allzu
hoch einzuschdtzen. Die von ihnen in einem Streitfall vorgeschlagene
Losung ist stets der Ausdruck eines unter ihnen selbst zustande ge-
kommenen Kompromisses. Derselbe kann allerdings vom Kollektiv-
interesse der Staatengemeinschaft abweichen, wenn infolge eines
Tauschgeschdftes die Interessen eines mittleren oder kleineren Staates
bewufit miflachtet werden. Gegen diese Gefahr vermogen aber selbst
nicht die besten Rechtsgarantien im Rahmen des Statuts einer inter-
nationalen Organisation einen Schutz zu bieten.

Sodann erscheint es auch recht fragwiirdig, ob in der praktischen
Politik ein Staat wirklich dazu verhalten werden kann, an Zwangs-
vollstreckungsmafinahmen teilzunechmen, {iber deren Berechtigung
bzw. Nichtberechtigung er nicht mitzubestimmen in der Lage war,
tber deren Begriindetheit er sich kein klares Bild zu machen ver-
mochte, und die er gar ablehnt. Selbst eine Kollektivhegemonie der
Weltmachte hat bei einer derartigen Sachlage kaum ein Interesse,
cinen widerstrebenden Mitgliedstaat in die Sanktionsprozedur ein-
zuschalten.

Endlich ist noch darauf hinzuweisen, dafl der Volkerbundspakt
zwar nicht ein formelles Zweiklassensystem im Sinne des Organi-
sationsstatutes von San Franzisko gekannt hat. Aber auch er hitte
unter Umstidnden in die Lage kommen konnen, wenigstens die An-
ordnung von Sanktionen den Mitgliedstaaten zu empfehlen, ohne
daf} alle Volkerbundsmitglieder hiebei mitberaten oder mitbeschlossen
haben wiirden, sondern eben nur diejenigen, welche dem Volker-
bundsrat angehorten. Die Auslegung, welche der Volkerbundsrat der
bekannten Paktbestimmung des Art. 4, Abs. 5, gab, der vorsicht, daf§
jedes Mitglied des Volkerbundes zur Teilnahme an den Ratsitzungen
einen Vertreter abordnen darf mit den gleichen Rechten und Pflichten
wie die ordentlichen Volkerbundsratsmitglieder, wenn eine seine
Interessen besonders beriihrende Frage auf der Tagesordnung des
Volkerbundsrates steht, war stets eine sehr einschrinkende. Auch die
wiederholten Versuche, insbesondere der Schweiz, eine liberalere
Interpretation dieser Bestimmung durchzusetzen, blieben erfolglos®.
Es erscheint daher hochst fraglich, ob ein politisch gefestigter Volker-
bund, in welchem die einigen Grofimichte die Fiihrung iibernommen
hitten, nicht auch ohne die Meinungsiuflerung mittlerer und kleiner
Staaten einzuholen, Sanktionen angeordnet haben wiirde. Deren aller-
dings nur empfehlender und nicht beschliefender Charakter hitte
zwar eine formale, aber gewif§ nicht eine praktische Besserstellung der

18 Niheres bei P. Guggenheim, Der Volkerbund, Leipzig 1932, S. 75 ff.
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Staaten mit begrenzten Interessen im Zwangsvollstreckungsrecht des
Volkerbundes im Verhiltnis zu derjenigen der Charta der Vereinigten
Nationen bedeutet.

3. Die vorlaufigen Mafinabhmen.

Gemaf} Art. 40 der Satzung kann der Sicherheitsrat vor Anordnung
der Sanktionen die Parteien einladen, Mafinahmen zu treffen, welche
dazu dienen sollen, einer Verschlimmerung der politischen Lage vor-
zubeugen. Gedacht wird zum Beispiel an die Unterlassung oder Riick-
gangigmachung einer Truppenmobilisation'®. Solche kriegsvorbeugen-
den Mafinahmen sind meistens mit der Aufrechterhaltung der Neu-
tralitdt vereinbar. Dies um so mehr, als sie in der Regel keinen
kollektiven Charakter annehmen®® und nicht Teil des Zwangsvoll-
streckungsrechtes sind. Wesentlich ist auch, daff die Mitgliedstaaten
wohl nicht formal verpflichtet erscheinen, den Anordnungen des Sicher-
heitsrates Folge zu leisten. Derselbe soll nimlich im Falle der Nicht-
ausfiihrung lediglich diesem Versagen (défaillance, failure) Rechnung
tragen. Da die Sanktionsprozedur erst nachher, das heifft nach Emp-
fehlung der einstweiligen Mafinahmen durch den Sicherheitsrat, an-
hebt, ist es auch nicht gut moglich, dafy rechtskriftige, mit Unrechts-
folgen behaftete Maflinahmen vom Sicherheitsrat im Rahmen des Ver-
fahrens, das zur Anordnung oder Empfehlung der einstweiligen
Mafinahmen fiihrt, ergriffen werden konnen. Trotzdem tut die eine
Neutralitdatspolitik verfolgende Regierung gut daran, von vornherein
klarzustellen, dafl sie keine einstweiligen Maflnahmen zur Durch-
fiihrung bringen werde, die in der Lage wiren, sie in einen mili-
tarischen Konflikt zu verwickeln®!.

19 Vgl. P.Guggenheim, Les mesures provisoires de procédure interna-
tionale et leur influence sur le développement du droit des gens,
Paris 1931.

20 Vgl. aber die kollektiven vorliufigen Mafinahmen im Rahmen des Ver-
tragsentwurfes der von der 12. Volkerbundsversammlung (1931) an-
genommenen Kriegsvorbeugungskonvention (Convention générale en
vue de développer les moyens de prévenir la guerre). Sowohl nicht-
militirische wie militirische vorliufige Mafinahmen sind vorgesehen.

21 Vgl. iiber die diesbeziigliche Haltung der Schweiz gegeniiber der vom
Volkerbund ausgearbeiteten vorliufigen Mafinahmen der Finanzhilfe-
konvention: Rapport du Conseil fédéral sur la Xe assemblée de la
S.d.N,, S.40 f., und Rapport du Conseil fédéral sur la Xle assemblée
de !a S. d. N, S. 51. Die obligatorische Kraft der vorliufigen Mafinahmen
behauptet das englische Weifibuch a. a. O.S. 8.
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4. Die nichtmilitdrischen und die militirischen Sanktionen.

Die Vereinbarkeit von Neutralitit und Zwangsvollstreckungsrecht
im Rahmen der neuen Organisation tritt in seiner ganzen Problematik
erst in Erscheinung, wenn man die in der Kompetenz des Sicherheits-
rates liegenden Sanktionsmittel des niheren untersucht. Dieselben
unterscheiden sich von denjenigen des Volkerbundes dadurch, dafl im
Anschlufl an dessen Erfahrungen in ganz eindeutiger Weise die nicht-
militdrischen von den militarischen Zwangsvollstreckungsmafinahmen
getrennt worden sind. Die beiden Arten von Anordnungen stehen
nicht nebeneinander, sondern innerhalb einer bestimmten Rangord-
nung. Zundchst sollen diejenigen beschlossen werden, die nicht den
Gebrauch der bewaffneten Macht involvieren (Art. 41). Erst in zwei-
ter Linie, falls diese Mafinahmen ungeeignet erscheinen oder ver-
sagen sollten, kommen solche militdrischer Natur in Frage (Art. 42).
Ein grofler Unterschied besteht auch darin, dafy die nichtmilitirischen
Anordnungen in der Satzung im einzelnen aufgezihlt werden, wih-
rend im wesentlichen fiir die militdrischen Beschliisse auf besondere
Abkommen verwiesen wird, welche einzelne Mitgliedstaaten oder
Gruppen von Mitgliedstaaten mit dem Sicherheitsrat abzuschlieflen
haben und die das unter sich differenzierte Sanktionsrecht auffihren
(Art. 43).

a) Die nichtmilitdrischen Sanktionen.

Die nichtmilitirischen Anordnungen zerfallen unter sich wiederum
in drei verschiedene Gruppen. Es konnen seitens des Sicherheitsrates
angeordnet werden:

aa) Die teilweise oder vollstindige Unterbrechung der wirtschaft-
lichen Beziehungen;

bb) die teilweise oder vollstindige Unterbrechung der Verkehrs-
beziehungen®*;

cc) der Abbruch der diplomatischen Beziehungen.

Diese Mafinahmen sind ohne irgendwelchen Aufwand militdrischer
Natur durchzufiihren. Insofern besitzen sie nicht den Charakter von
Sperrmafinahmen (Blockade), die nach der Charta der Vereinigten
Nationen in viel eindeutigerer Weise als im Vélkerbundspakt® den
militirischen Anordnungen zugerechnet werden. Trotzdem stellt sich

22 Der Text spricht in Art. 41 von «communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et autres moyens de
communication.»

2 Vgl. die aufschlufireichen Ausfithrungen und geduflerten Bedenken von
E. Borel, Revue générale de Droit international public, Bd. 27 (1920),
S. 160 f.
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die Frage, ob derartig schwerwiegende Mafinahmen wie die in Art. 41
aufgefiihrten mit der permanenten Neutralitit der Schweiz vereinbar
erscheinen.

Zunichst ist in dieser Beziehung festzustellen, daf die nichtmili-
tarischen Sanktionen der Charta keineswegs den Rahmen dessen tiber-
schreiten, was die Schweiz auf Grund der Londoner Erklirung vom
13. Februar 1920 mit threm Neutralitdtsstatus fiir vereinbar hielt.
Sie stehen auch nicht im Widerspruch mit jenen interpretativen, die
Verpflichtungen des Art. 16 abschwichenden Direktiven, die unter
hervorragender Beteiligung des schweizerischen Vertreters (Professor
Max Huber) in der Blockadekommission des Volkerbundes und her-
nach in der zweiten Volkerbundsversammlung zustande kamen.

Sie widersprechen auch nicht den formalen Neutralitdtspflichten,
insofern der Angreifer selbst den Vereinigten Nationen angehort und
von vorneherein sich verpflichtet, die gegen ihn gerichteten Mafinah-
men anzuerkennen. Dieses Argument ist aber nur beweiskriftig, wenn
der Angreifer nicht in der Lage ist, sich iiber diese Verpflichtungen,
dank seiner politischen und militdrischen Stdrke, hinwegzusetzen.
Unter dieser Voraussetzung allerdings erscheint angesichts der Tat-
sache, dafl die nichtmilitarischen Mafinahmen der Satzung keinen
Einbruch in die Neutralitdtspflichten darstellen, die Teilnahme auch
des permanent-neutralen Staates an ithnen zulissig.

Dagegen kann auch nicht eingewendet werden, der neutrale Staat
habe eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung der kriegfithrenden
Michte im nichtmilitirischen Bereich. Diese vermeintliche Pfliche
ist nicht vorhanden. Sie erscheint lediglich als das Ergebnis der fol-
genschweren, im 19. Jahrhundert in der Volkerrechtslehre herrschen-
den Theorie der Indifferenz des Einzelstaates gegentiber dem Kriegs-
zustand dritter Staaten, die, wie bereits oben angedeutet, in ihrer
Konsequenz zur Leugnung des Volkerrechts fiihrt.

Die Nichtdiskriminationsverpflichtung widerspricht vor allem dem
Grundsatz der Handelsfreiheit des Neutralen, der auch in Kriegs-
zeiten im Rahmen der Duldungspflichten, welchen das Volkerrecht
zugunsten der kriegfithrenden Michte und zu Lasten der neutralen
Staaten statuiert, vorhanden ist*. Sie konnte iibrigens auch tatsichlich
gar nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Dagegen spricht die
verschiedenartige wirtschaftliche Verflechtung des neutralen Staates
gegeniiber den kriegfithrenden Michten. Und selbst die auch von der
Schweiz wihrend des italienisch-Athiopischen Konfliktes und im
Rahmen des Blockadeabkommens mit Frankreich vom 28. Februar

24 Hieriiber Niheres bei P. Guggenheim, Volkerbund, Dumbarton Oaks . ..
a.a. O. S. 69 fI.
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1940 verfolgte Politik des sogenannten «courant normal», die den
Grundsatz zu verwirklichen sucht, die Ausfuhr nach allen krieg-
fiihrenden Staaten nicht iiber das bisherige Ausmafl zu erhshen, er-
scheint nicht allen Sachlagen angemessen.

Die Unvoraussehbarkeit der politischen Kriftegestaltung in der
Zukunft, aber nicht das formale Neutralitdtsrecht®™, mahnt dazu, die
nichtmilitdrischen Verpflichtungen aus der Satzung der Vereinigten
Nationen nicht diskussionslos anzunehmen. Ihre Durchfithrung konnte
unter Umstdnden den permanent-neutralen Staat in einen derartigen
Gegensatz zu einem kriegfithrenden Angreifer bringen, dafy derselbe
dies zum Vorwand nehmen wiirde, um die militirische Neutralitit
zu miflachten. Ob allerdings diese Befiirchtung angesichts der starken
Neutralisierung der internationalen Organisation jemals wieder zu
einer praktisch politischen Realitit fiir die Schweiz werden kann,
hangt m. E. davon ab, ob es Deutschland in absehbarer Zukunft ge-
lingt, aulerhalb der Charta der Vereinigten Nationen zu einer Welt-
macht zu avancieren, ohne an ihre Bestimmungen gebunden zu sein
bzw. das politische Spiel der Zwischenkriegszeit zu wiederholen.
Dann besteht aber ebensowenig Wahrscheinlichkeit, wie innerhalb der
Genfer Organisation, dafl die Satzungsbestimmungen der Charta
wiahrend des Verlaufes eines Krieges praktische Anwendung finden.
Der michtige, prasumtive Angreifer diirfte wohl wiederum in der
Lage sein, die Grundallianz zu sprengen.

b) Die militdrischen Sanktionen.

Viel schwieriger als bei den nichtmilitdrischen Mafinahmen ist bei
dem in der Satzung der Vereinigten Nationen vorgesechenen mili-
tirischen Anordnungen die Uebereinstimmung mit dem formalen

% Dagegen kann auch nicht eingewendet werden, die Verpflichtungen aus
Art. 41 widersprichen den Gleichbehandlungspflichten der Art. 7—9 der
5. Haager Konvention, sowie gewissen Nichtdiskriminationspflichten,
welche in der 13. Haager Konvention enthalten sind und die den neu-
tralen Staat binden. Dieser Einwand ist deshalb unberechtigt, weil im
Rahmen des personlichen Geltungsbereiches der Satzung der Vereinig-
ten Nationen die in ihr enthaltenen Verpflichtungen der neutralitits-
rechtlichen Haager Konventionen vorgehen. Natiirlich fithrt die dadurch
bewirkte wohlwollende Haltung zugunsten des Opfers des Angriffes zu
einer differenzierten oder qualifizierten Neutralitit, die aber keines-
wegs mit einer neutralititsrechtlichen Ordnung an sich unvereinbar ist.
Vgl. hieriiber meinen demniichst im Schweizerischen Jahrbuch fiir inter-
nationales Recht 1945 erscheinenden Aufsatz: «Sécurité collective et
neutralité».
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Neutralitdtsrecht herzustellen. An sich haben namlich wie bei den
nichtmilitdrischen bei den militdrischen Anordnungen alle Mitglieder
der Organisation mitzuwirken (Art. 43, Abs. 1). Aber angesichts der
Vielfiltigkeit der zur Diskussion stehenden politischen und strate-
gischen Interessen ist grundsitzlich im Plan von Dumbarton Oaks
schon der einzige mogliche Weg eingeschlagen worden, den einsichtige
Beurteiler des Art. 16 des Volkerbundspaktes so schwer vermifit
haben: nimlich der Abschluff von Abkommen unter den einzelnen
Mitgliedstaaten. In der Charta selbst wird diese Forderung dahin
prazisiert, dafd die Vertrage mit dem Sicherheitsrat — und nicht von
den Mitgliedern unter sich abzuschlieflen sind. Als Inhalt der
Verpflichtung sind in Art. 43, Abs. 1, die Zurverfigungstellung von
militdrischen Streitkrdften, ganz allgemein eine «Hilfe» (assistance) so-
wie Erleichterungen (facilités) einschliefflich des Durchmarschrechtes
angegeben. Es bedeutet ein grofles Verstindnis fiir die Differenzierungs-
notwendigkeit im zwischenstaatlichen Leben, dafl das Problem des
militdrischen Beitrages im Sicherheitssystem der Satzung nicht selbst
geregelt ist, sondern besondere, die jeweiligen tatsichlichen Verhalt-
nisse und Moglichkeiten berticksichtigenden Sondervertrigen vorbe-
halten wird. Auch jedes Mitglied ist hiedurch in die Lage versetzt,
Inhalt und Umfang seiner militdrischen und gebietsmifligen Ver-
pflichtungen genau zu kennen. Es kann daher nicht — wie ausdriick-
lich in den Verhandlungen von San Franzisko festgestellt wurde —
zu hoheren als in den Abkommen festgesetzten Leistungen verhaftet
werden.

Der Abschluff von Sonderabkommen wirft zwei wesentliche Fragen
auf, deren Beantwortung im Hinblick auf die Beibehaltung der mili-
tarischen Neutralitdit von duflerster Wichtigkeit erscheint, Zunichst
ist die Frage berechtigt, ob die in Art. 43, Abs. 1, vorgesehenen Ver-
pflichtungen, vor allem das Durchmarschrecht, obligatorischer Natur
sind, das heifit ob der Sicherheitsrat und die Mitgliedstaaten sie in
die zu treffende Vereinbarung aufnehmen miissen. Wie stets in der
Volkerrechtspolitik hdngt die Antwort nicht allein von logischen
Interpretationsgrundsitzen ab. Wichtiger noch ist der politische Wille
der groflen Michte. Wird zum Beispiel die Sowjetunion bereit sein,
ein Durchmarschrecht durch ithren Gebietsraum zu konzedieren, nach-
dem sie dieser Forderung gegeniiber schon in San Franzisko eine ver-
gebliche Opposition gemacht hat? Die Haltung der Grofimichte ist
aber auch in dieser Frage von prijudizieller Bedeutung fiir die {ibrigen
Staaten.

Sodann aber erscheint fiir die Aufrechterhaltung der militdrischen
Neutralitit von Bedeutung, dafl die abzuschliefenden Vereinbarungen
als Teilnehmer nicht nur Mitgliedstaaten, sondern auch Gruppen von
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Mitgliedstaaten der Vereinigten Nationen vorschen (Art. 43, Abs. 3).
Dies weist auf die interessante Tatsache hin, dafy zum Beispiel regio-
nale Gruppen wie die nordischen Staaten als Vertragseinheit aufzu-
treten vermochten, wahrend anderseits, wenigstens formell, es nicht
notwendig erscheint, dafl zwischen dem Sicherheitsrat und allen
Mitgliedstaaten militdrische Abkommen abgeschlossen werden. Auf
die personelle Beschrinkung der Vertrige weist auch der Umstand
hin, daf§ fiir ihr Zustandekommen eine Einladung des Sicherheitsrates
Voraussetzung ist. Und sodann, dafl das zustandegekommene mili-
tirische Abkommen der Ratifikation durch die zu diesem Zwecke
vorgesehenen konstitutionellen Organe des verpflichteten Staates be-
darf. Diese weitreichende Bestimmung, wohl ein Entgegenkommen
gegeniiber dem Senat der Vereinigten Staaten von Amerika zur Wah-
rung seiner verfassungsmifligen Prirogative, beweist, wie sehr den
Verfassern der Satzung es daran gelegen ist, eine militdrische Basis
zu erlangen, die auf der wertvollen Grundlage der Zustimmung des
konstitutionellen Organes — in der Demokratie der Volksvertretung
oder sogar des Volkes und der Stinde — beruht. Nur ein solcher
Vertrag schliefit die Moglichkeit seiner integralen Ausfithrung auch
unter schwierigen Umstdnden in sich. Da aber die Aufnahme der
Mitglieder in den Verband der Vereinigten Nationen unabhingig
von dem Abschluff des militdrischen Abkommens erfolgen diirfte, ist
kaum zu erwarten, dafl gegen ein Mitglied anldfllich der Verhand-
lungen ein ungehdriger Druck ausgeiibt wird, welcher es in eine
Position versetzt, die seiner Regierung die Zustimmung der ver-
fassungsmifligen Instanzen zu dem erprefiten Vertragsentwurf un-
moglich macht.

Angesichts der Notwendigkeit des Abschlusses der besonderen
militdrischen Abkommen ist das Sicherheitssystem der Vereinigten
Nationen heute noch zum groflen Teil ein Blankett. Regierungen, die
iber Umfang und Inhalt ihrer Mitwirkung an der kollektiven Sicher-
heit genau orientiert zu sein wiinschen, tun daher gut daran, anlifllich
ihres Beitrittes ihre Verpflichtungen vollig klarzustellen. Dies sollte
insbesondere fiir die nicht-sicherheitsratsfihigen Staaten auf keine
uniiberwindliche Schwierigkeiten stofien, da sie angesichts ihres ge-
ringen Einflusses auf die politische Willensbildung in dem neuen
Staatenverband ein berechtigtes Verlangen besitzen, die Grenzen ihrer
Mitwirkung an den kollektiven Sanktionen genau zu kennen. Sie sind
in einer anderen Lage als die fiir den kiinftigen Frieden verantwort-
lichen Siegermichte, die das neue Biindnissystem, das in der Sicher-
heitsorganisation von San Franzisko seine Kronung findet, geschaffen
haben.

Es ist jedoch nicht abzustreiten, dafl Tatbestinde bestehen, in denen
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die kollektive Sicherheit in reiner Gestalt, unabhingig von jedem
Allianzcharakter in der Satzung verwirklicht wird. Dies geschieht bei
den moglichen, vom Sicherheitsrat anzuordnenden Sanktionen gegen
den Nichtvollzug eines Urteils des internationalen Gerichtshofes
(Art. 94). Bei einer derartigen Sachlage, insofern ein unanfechtbarer
gerichtlicher Entscheid wirklich vorliegt, tiberwiegt das Kollektiv-
interesse gegeniiber jedem Indifferenzstandpunkt. Ein Sanktionsbei-
trag aller Mitgliedstaaten entspricht in diesem Fall dem Zweck der
Verwirklichung der internationalen Sicherheit.

V. ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNGEN

Gewif} erfordert es viel guten Willen, um das Sicherheitssystem
der Vereinigten Nationen und die immerwihrende Neutralitdt der
Schweiz miteinander in Einklang zu bringen. Einer ausdriicklichen
Bestatigung der Erklirung vom 20. November 1815 bedarf es zwar
nicht, nachdem erst ein Vierteljahrhundert seit der erneuten feier-
lichen Anerkennung der permanenten Neutralitit vergangen ist. Die
Schwierigkeit beruht vielmehr vor allem darauf, dafl keiner der be-
kannten Versuche in der Staatenpraxis und in theoretischen Be-
trachtungen, welche Neutralitit und kollektive Sicherheit aufeinander
abstimmen wollten, als gliickliche Synthese betrachtet werden kann.
So erscheint die Formulierung der Londoner Erklirung vom 13. Fe-
bruar 1920 als viel zu allgemein, um eine geeignete Direktive fiir
einen konkreten Tatbestand der Zwangsvollstreckung abzugeben. Das
ist im italienisch-dthiopischen Streitfall deutlich zutage getreten. Es
wird auch nicht moglich sein, die Beteiligung an den Sanktionen aus-
schliefflich dem freien Ermessen des neutralen Staates anheimzustel-
len*®, Mit einer derartigen Losung konnten sich die Michte, welche
ernsthaft die kollektive Sicherheit verwirklichen wollen, ebensowenig
abfinden, wie anderseits der prasumtive Angreifer einverstanden
wire, wenn etwa versucht wiirde, den neutralen Staat ihm gegeniiber
ganz einfach von den Neutralitdtspflichten zu entbinden®". Auch das
Abkommen zwischen China und der Sowjetunion vom 21. April 1937,
welches im Rahmen der Neutralitdt und der Nichtkriegfithrung die

26 Wie es die International Law Association im Hinblick auf die Inter-
pretation des Kellogg-Paktes vorschlug, vgl.38th Report, Budapest
1934, S. 50.

27 Wie es die Experten der Harvard Law School im Hinblick auf die
Kodifikation des Volkerrechts vorschlugen: Entwurf einer Konvention
iiber Rechte und Pflichten der Staaten im Falle eines Angriffes, Art. 12,
American Journal of International Law, Bd. 33, Suppl. 1939, S. 902.
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Nichtunterstiitzung des Gegners des angegriffenen Vertragsteils vor-
sieht, bietet keine geeignete Handhabe fiir eine Harmonisierung von
Neutralitdt und kollektiver Zwangsvollstreckung®; denn es ist eine zu
allgemeine Direktive. Es bezeichnet nicht die praktischen Mafinahmen,
welche der neutrale Staat im Sanktionsfall zu verwirklichen hat®.

Zu einem fruchtbaren Ergebnis fiihrt, wie ich annehmen mochte,
nur ein Abkommen zwischen der Sicherheitsorganisation und dem
permanent-neutralen Staat, welches die Voraussetzungen der Teil-
nahme des neutralen Staates an den kollektiven Zwangsvollstrek-
kungsmafinahmen im einzelnen regelt. Ausschliefilich auf diese Weise
vermag der Letztere (der permanent-neutrale Staat) Inhalt, Umfang
und Grenzen seiner Sanktionsverpflichtungen zu tibersehen.

Als wegleitend hat der Grundsatz zu gelten, dafl die permanente
Neutralitdt mit der Kriegsbeteiligung und der Teilnahme an Maf3-
nahmen, die inhaltlich mit dem Kriegsbegriff {ibereinstimmen, in-
sofern nicht ein rechtswidriger Angriff auf den neutralen Staat selbst
erfolgt, nicht vereinbar ist. Anderseits bestehen aber auch fiir den
permanent-neutralen Staat Solidaritdtspflichten, wenn im Rahmen
einer internationalen Organisation, der er angehort, ein autoritativer
Entscheid zustande gekommen ist, der zwischen der guten und der
schlechten Sache anlidfilich der Durchfithrung der Sanktionen unter-
scheidet. Diese Solidarititspflichten — die keineswegs bei allen vor-
aussehbaren Tatbestinden die gleichen zu sein brauchen — zu um-
schreiben, ist eine recht schwierige Aufgabe. Sie kann nicht im Rah-
men dieser Ausfithrungen erfolgen; denn sie erfordert eine weit iiber
den Kreis rechtlicher und rechtspolitischer Betrachtungen herausfiih-
rende Einschitzung und Bewertung gegenwirtiger sowie kiinftiger
politischer und militarischer Gefahren. Aber selbst staatsminnische
Klugheit und Weitsicht allein fiihren auch nicht zu einem fruchtbaren
Ergebnis. Letzten Endes hingt die gliickliche Losung dieser schweren
Frage davon ab, ob zwischen dem Kollektivinteresse der Staaten-
gemeinschaft an der Verwirklichung der kollektiven Sicherheit und
dem volkerrechtlich anerkannten Sonderrecht der Schweiz auf ihre
immerwihrende Neutralitit ein befriedigender Ausgleich gefunden
werden kann.

28 Vgl. Art. 2, Recueil des Traités de la S.d. N., Bd. 181 (1937/38), S. 103.

2 Auch Art. 2, Nr. 5, der Satzung der Vereinigten Nationen stellc nur all-
gemeine Direktiven fiir die Nichtunterstiitzung des Angreifers auf,
beweist aber, daff eine differentielle Neutralitit auch nach Mafigabe der
Grundprinzipien der Satzung zulissig ist: «Alle Mitglieder... sollen
sich jeder Unterstiitzung eines Staates enthalten, gegen den die Ver-
einigten Nationen vorsorgliche oder Zwangsmafinahmen durchfiihren.»

503



	Das Sicherheitssystem der Vereinigten Nationen und die schweizerische Neutralität [Fortsetzung und Schluss]

